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wonach die Partikel «von» nach unserem heutigen Recht ausnahmslos

als Namensbestandteil zu gelten haben, schon deshalb voll und
ganz beizustimmen, da von einem Adel als öffentlichrechtlicher
Institution, in der Schweiz seit dem Jahre 1798 überhaupt nicht
mehr gesprochen werden kann. Bei alledem bleibt die Tatsache
bestehen, dass die privilegierten Geschlechter unserer altschweizerischen

Stadtstaaten und die sogenannten Häuptergeschlechter der
Länderkantone, nachdem sie anno 1798 auf ihren «Herren» oder
«Junkertitel», und auf ihr «edel und vest» verzichten mussten,
es nicht für nötig fanden ihrem historischen Namen auf diesem
Wege Zukunftsgeltung zu sichern. A. J. G.

Neuerscheinung
Jakob Aeberhardt von Vielbringen-Kirchberg 1820-1868. Sein Leben

«nd Wirken nach seinen Tagebüchern. Bearbeitet und ergänzt von Werner
E. Aeberhardt. Bern, Bargezzi 1934. 45 S.

Wir machen die Kreise der Familienforschung auf diese kleine gut
ausgestattete Schrift aufmerksam. Der Enkel, Herr Pfarrer Aeberhardt in
Arch unternimmt es das Leben seines Grossvaters zu zeichnen, der als
bernischer Forstgeometer in einer Zeit landwirtschaftlichen Umschwungs
seiner engeren Heimat grosse Dienste geleistet hat und als Schüler Fellen-
bergs und Jünger Pestalozzis und Zeitgenosse Gotthelfs durch seine geistige
Vielseitigkeit wie durch eine warme, schlichte Frömmigkeit sich auszeichnet.
Den Kern der Biographie bilden Auszüge aus dessen Tagebüchern, die durch
viele wertvolle Ergänzungen und genealogische und kulturgeschichtliche
Notizen bereichert werden. Die Familien Müller und Kutter sowie mancher
andere Berner werden in den reichen Anmerkungen mit Lebensdaten
aufgeführt. Der feinsinnige und als Kenner bernischer Heimatgeschichte
bekannte Herausgeber hat nicht nur einen wertvollen Beitrag zur bernischen
Kulturgeschichte gegeben, sondern auch gezeigt, wie man im Rahmen einer
Biographie die Familientradition und die Ergebnisse der Familienforsehung
verwerten kann. Wer wissen will, wie man das Wesen einer Familie ohne

grosse Worte und Umschweife aufzeigen kann, der lese die ersten Seiten
über Herkommen und Elternhaus. R. 0.

Der Vorstand hat die provisorischen Statuten der SFGG
revidiert und legt folgende Fassung der Hauptversammlung zur
Annahme vor:
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